
Realschulbad Weiden  

Hygienekonzept zur Schul- und Vereinsnutzung 
Stand : 12.07.2021 

Maximale Teilnehmerzahl im Bad: 

Großes Becken:   20 Personen  
Kleines Becken:  10   Personen  

NEU: Es dürfen beide Becken gleichzeitig durch den gleichen Verein (!) genutzt 
werden. Maximale Belegung im gesamten Badebereich 30 Personen (Teilnehmer + 

Übungsleiter)  

Maßnahmen vor / beim Betreten des Hallenbades: 

o Teilnehmer und Funktionäre, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanla-
ge und die Teilnahme am Schwimmen untersagt.  

o Vor Betreten der Sportanlage werden die Mitglieder bereits auf die Einhaltung des Mindestabstands 
von 1,5 Metern hingewiesen. Hinweisschilder sind angebracht. 

o Die Bewegungsrichtung beim Betreten und Verlassen der Räume und des Schwimmbeckens sind 
vorgegeben. 

o Vor Betreten des Hallenbades ist ein Handdesinfektionsmittel bereitgestellt, dass durch jeden Teil-
nehmer benutzt wird. 

o Durch Beschilderungen und Absperrungen ist sichergestellt, dass es zu keinen Warteschlangen 
kommt und die maximale Belegungszahl des Hallenbades nicht überschritten werden kann.  

o Sämtliche Schwimmeinheiten werden namentlich dokumentiert, um im Falle einer Infektion eine 
Kontaktpersonenermittlung sicherstellen zu können. Die Teilnehmerliste bewahrt der jeweilige Lehr-
kraft/Übungsleiter für 4 Wochen auf und vernichtet sie dann datenschutzkonform. 

o In den Umkleidekabinen herrscht Maskenpflicht. In den Duschräumen dürfen sich max. 10 Perso-
nen gleichzeitig aufhalten. 

o Die Nutzung der Umkleiden erfolgt geschlechtergetrennt. Pro Umkleide ist die ist die Nutzung auf 10 
Personen gleichzeitig festgelegt.  

o Das private Mitführen von Desinfektionsmitteln wird dringend empfohlen, insbesondere für die Nut-
zung der Sanitäranlagen. 

o Das Training findet unter Ausschluss von Zuschauern, Gästen oder anderen Personen statt, die nicht 
direkt am Training beteiligt sind. 



Während dem Badebetrieb: 

o Die Maskenpflicht erlischt mit Betreten der Feuchträume wie Duschen, WCs und der Schwimmhalle. 
o Der Einstieg ins Becken ist auf der Seite der Springböcke zu erfolgen 
o Der Ausstieg auf der gegenüberliegenden Seite.  
o NEU: Die maximale Belegung entfällt in beiden Becken. 
o Die Lehrkraft/der Übungsleiter hat sicherzustellen, dass die wartenden Schüler/innen die geläufigen 

Hygieneregeln einhalten.  
o Beim Schwimmtraining sind die Begrenzungsbahnen im Becken einzuziehen.  
o Beim Schwimmen von Bahnen ist ein Abstand von 1,5 Metern zwischen den Sportler*innen einzuhal-

ten.  

Nach dem Badebetrieb: 

o Die Maskenpflicht besteht mit Betreten der Umkleidekabine. 

o In den Sammelumkleiden ist der Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten.  
o Beim Verlassen der Sammelumkleide ist durch die Lehrkraft /den Übungsleiter sicherzu-

stellen, dass die Sauberkeit hergestellt wird.  
o Die Lehrkraft / der Übungsleiter desinfiziert nach Verlassen der Sammelumkleiden die 

Türgriffe  
o Um größere Teilnehmeransammlungen zu vermeiden, ist das Hallenbad zügig zu verlas-

sen. 
o Nach Abhalten des Schwimmunterricht ist zwischen den einzelnen Schwimmgruppen eine 

Nichtbelegung von 45 Minuten zu erfolgen. 


